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Durch eine kürzlich getroffene
Verfügung der beteiligten Transport-
anstalten ist die Benützung des Fe-
rienabonnements über die Osterfeier-
tage erleichtert und damit einem
allgemeinen Bedürfnis des Reise-
Publikums entsprochen worden, das
sich an diesen ausserordentlich prak-
tischen und einfach zu handhaben-
den Fahrausweis gewöhnt hat.

Die fünftägige Frist, vor deren
Ablauf die letzten 50 km der Rück-
fahrtstrecke mit dem Hauptbillett
nicht zurückgelegt werden dürfen,
wird beim Reiseantritt am 6. und 7.

April (Gründonnerstag und Karfrei-
tag) ausnahmsweise auf 4 Tage
herabgesetzt. Die Abonnemente mit
Reiseantritt am 6. April sind somit
zur Rückfahrt auf den letzten 50 km
schon am 9. April, d. h. an Ostern
gültig und die Abonnemente mit
Reiseantritt am 7. April schon am
Ostermontag. Durch dieses Ent-
gegenkommen der Transportanstal-
ten wird der Gebrauch des Ferien-
abonnements für den Osterverkehr
wesentlich gefördert.

Welche Vorzüge bietet eigentlich
das Ferienabonnement?

Der Inhaber hat Anspruch auf ein
Billett zur halben Taxe vom Wohnort
nach dem Ferienort (gleichviel, ob

ein Retourbillett oder ein Rundfahrt-
billett gewünscht wird) sowie auf
fünf Billette zur halben Taxe für
Ausflüge vom Ferienort oder von
einer am Reiseweg des Hauptbilletts
gelegenen Aufenthaltsstation aus.
Das Abonnement selber kostet 10 Fr.
und ist zehn Tage gültig. Durch Lö-
sung von Zusatzkarten kann es ins-
gesamt viermal um jeweilen sieben
Tage verlängert werden, so dass die
Gültigkeitsdauer dieses Billetts bis
auf 38 Tage ausgedehnt werden
kann. Jede siebentägige Zusatzkarte
kostet Fr. 3.50 und gibt Anspruch

auf drei weitere Billette zur halben
Taxe.

Wir erwähnen hier auch die so-
genannten regionalen Ferien-
abonnemente, die besonders dem
Ausflugsverkehr in gewissen be-
grenzten Gebieten dienen und vom
Inhaber eines schweizerischen Fe-
rienabonnements mit einer namhaf-
ten Preisermässigung bezogen wer-
den können.

Neben diesen ausgesprochenen Fe-
rien-Fahrausweisen werden die kurz-
fristigen
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ständig mehr beachtet.
Sie gewähren im Rahmen ihrer

Gültigkeitsdauer unbegrenzte Bewe-
gungsfreiheit auf dem ganzen Netz
der SBB und von mehr als 70 Pri-

vatbahnen sowie auf den Schiffs-
linien der acht schönsten Schweizer-
seen. Zahlreiche weitere Transport-
anstalten und auch die PTT für ihre

Reisepostlinien räumen den Abon-
nenten bedeutende Taxermässigungen
ein. Die Preise der Abonnemente
betragen seit dem 1. April 1944:

Für eine Gültigkeitsdauer von:
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.

Fr. Fr. Fr.
8 Tagen 121.— 99.— 71.50

15 Tagen 165.— 132.— 99.—

Durch Lösung von Zusatzkarten
können diese Abonnemente bis auf

31 Tage verlängert werden. Preise:

Fr. 66.— in 1. Klasse, Fr.
2. Klasse und Fr. 38.50 in
Für Kinder im Alter von
ren werden diese
Zusatzkarten zum halben Preise aD-

gegeben.
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Ourck sine kür?lick getrokksne
Verkügung ber beteiligten transport-
Anstalten ist bis IZsnüt?ung bes Re-
riensbonnements über bie Osterkeier-
tage erleicktert unb bsmit einein
allgemeinen Lebürknis bes Reise-
Publikums sntsprocken werben, bas
sieb an bissen susserorbentlick prak-
tiscben unb einksck ?u kanbksben-
ben Rskrsusweis gswöknt kat.

Ois künktägigs Rrist, vor bsren
/^.blauk bie letzten 5V km ber Rück-
kskrtstreeke mit bsm Nauptbillett
nickt ?urückgelegt werben bürken,
wirb beim Reiseuntritt um 6. unb 7.

âpril (Orünbonnerstag unb Ksrkrei-
tag) ausnakmswsiss suk 4 Rüge
kerabgeset?t. Die Abonnemente mit
Reisesntritt am 6. ápril sinb somit
?ur Rückkakrt auk ben letzten 50 km
sckon um 9. ^.pril, b. k. an Ostern
gültig unb bie Abonnements mit
Reiseantritt am 7. ^.pril sckon am
Ostermontag. Ourck bieses Rnt-
gegenkommen ber Rransportsnstal-
ten wirb ber Oebrauck bss Rsrien-
abonnements kür ben Osterverkekr
wssentkck gekörbert.

tVeicke Vorzüge bietet eigsntlick
bas Rerienabonnement?

Der Inkaber kst T^nspruck suk ein
Lillett ?ur kalben ?axe vom IVoknort
nack bem Rsrienort (gleiekviel, ob

ein Retourbillett ober ein Runblskrt-
billett gewünsckt wirb) sowie aul
künk Billette ?ur kalben Rsxe kür
kVusklüge vom Rerienort ober von
einer am Reisswsg bes llsuptbilletts
gelegenen àkentksltsstation aus.
Das Abonnement selber kostet 10 Rr.
unb ist ?ekn läge gültig. Ourck Oö-

sung von Tusat?karten kann es ins-
gesamt viermal um )eweilen sieben
Rage verlängert werben, so bass bie
Oültigksitsbsuer bieses Lilletts bis
aul 38 läge ausgebeknt werben
kann, bebe siebentägige 2usat?karte
kostet Rr. 3.50 unb gibt àspruck

sut brei weitere Billette ?ur kalken
Raxe.

tVir erwäknen kier auck bie so-
genannten regionalen Rerien-
abonnements, bie besonbers bem
/Vustlugsverkekr in gewissen be-
grenzten Oebieten bienen unb vom
Inkaber eines sckwei?srlscken Re-
riensbonnements mit einer nsmkak-
ten Rreisermässigung bezogen wer-
ben können.

Neben bissen ausgssprockenen Re-
rien-Rskrsusweisen werben bie Kur?-
Iristigen

stänbig mekr bescktet.
Lie gewäkren im Rakmen ikrsr

Oültigkeitsbsusr unbegrenzte Lews-
gungstreikeit suk bem gsn?en Net?
ber LBB unb von mekr als 70 Rri-

vstbaknen sowie auk ben Lckikks-

knien ber ackt sckönsten Lckwei?er-
seen. R.aklreicke weitere Transport-
Anstalten unb auck bie Rü"? kür ikrs
Reisepostlinien räumen ben k^bon-

nenten bebeutenbe ü'axermässigungen
ein. Oie Rreise ber Abonnemente
betragen seit bem 1. T^pril 1944:

Rür eine Oültigkeitsbauer von:
1. «11. 2. Kl. 3. Kl.

Rr. Rr. Rr.

Zü'agen 121.— 99.— 71.50

15 Hagen 105.— 132.— 99.—

Ourck Oösung von ^usat?ksrten
können bisse Abonnemente bis suk

31 läge verlängert werben. Rreiss:

Rr. 66.— in 1. Klasse, Rr.
2. Klasse unb Rr. 38.50 in
Rür Kinber im ^.lter von
ren werben bisse
5usat?karten ?um kalben Rreise av-

gegeben.
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